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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.04.1972

Norm

AußStrG §2 B

AußStrG §9 P

Rechtssatz

Wegen des ö3entlichen Interesses an der Übereinstimmung der Entscheidung der Gerichte und der Eintragungen in

die Personenstandsbücher sowie an der klaren Abgrenzung der beiderseitigen Kompetenzen steht den Standesämtern

und deren Ausichtsbehörden ein Anfechtungsrecht zu, wenn ein gerichtlicher Beschluß in Überschreitung der der

Gerichtsbarkeit in Außerstreitsachen gesetzten Grenzen (§ 2 Abs 2 Z 1 AußStrG) darauf abzielt, die Standesämter an

seine Rechtsansicht zu binden, oder so wenigstens ausgelegt werden kann.
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Auch; Beisatz: Rekurs der Landesregierung gegen die Angabe des Familiennamens. (T1)
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